
Was Sie vor einer Auslands-
behandlung klären sollten
Besprechen Sie die Behandlung mit 
Ihrem Arzt:

 Wir empfehlen Ihnen dringend, die geplante  ✓
Behandlung mit Ihrem Arzt zu besprechen, 
bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Planen Sie die Behandlung im Ausland 
sorgfältig:

  ✓ Informieren Sie sich über die Behandlungs-
möglichkeiten.
 Kontrollieren Sie, ob Sie eine Kopie Ihrer  ✓
Patientenakte, Informationen über Medika-
mente, die Sie nehmen, und alle relevanten 
Untersuchungsergebnisse haben.
 Prüfen Sie, ob Sie die Überweisung eines  ✓
Allgemeinmediziners benötigen, um sich in 
Facharztbehandlung zu begeben (oder die 
Kosten dafür erstattet zu bekommen).
 Überprüfen Sie die Angaben zum gewählten  ✓
Gesundheitsdienstleister.

Klären Sie die finanzielle Seite mit 
Ihrer nationalen Kontaktstelle oder 
Ihrem Versicherer ab:

  ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie viel 
die Behandlung kosten wird und ob die zu-
ständigen Stellen Ihres Landes die Kosten 
direkt begleichen oder sie Ihnen ganz oder 
teilweise erstatten.
 Prüfen Sie, ob Sie vorab eine Genehmigung  ✓
für die Behandlung einholen müssen.
 Denken Sie daran, dass bestimmte Kosten  ✓
(Reise, Unterkunft, Rückreise usw.) mögli-
cherweise nicht erstattet werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die 
notwendige Nachbehandlung erhalten:

 Vereinbaren Sie, dass man Ihnen nach Ab- ✓
schluss der Auslandsbehandlung eine Kopie 
des Behandlungsprotokolls aushändigt.
 Wenn Ihnen ein Rezept ausgestellt wird,  ✓
stellen Sie sicher, dass Sie eine grenzüber-
schreitende Verschreibung bekommen (nach 
EU-Recht müssen Rezepte bestimmte Min-
destangaben enthalten, damit sie in jedem 
Land anerkannt werden können).
 Vereinbaren Sie wenn nötig im Voraus eine  ✓
geeignete Nachbehandlung in Ihrem Versi-
cherungsland.

Weitere Informationen hierüber sowie über 
Notfallversorgung bzw. ungeplante medizini-
sche Versorgung in einem anderen EU-Land 
finden Sie unter www.europa.eu/youreurope.

Wussten Sie, dass …

… Sie das Recht haben, sich in einem anderen Mitgliedstaat der EU medizinisch 
behandeln zu lassen, und dass Sie Anspruch darauf haben, die Behandlungskos-
ten ganz oder teilweise in Ihrem Versicherungsland erstattet zu bekommen?

Sie haben Anspruch auf Informationen über die für Sie in Frage kommenden 
Behandlungsmöglichkeiten, die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des Gesund-
heitswesens in anderen EU-Ländern und darüber, ob ein bestimmter Anbieter 
berechtigt ist, medizinische Leistungen zu erbringen.

Mehr darüber auf den nächsten Seiten.
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Ihr Recht auf Erstattung der 
Behandlungskosten

 Wenn Sie in Ihrem Versicherungsland (das • 
Land, in dem Sie krankenversichert sind) 
Anspruch auf eine bestimmte Behandlung 
haben, dann haben Sie auch Anspruch auf 
Erstattung der Kosten, wenn die Behand-
lung in einem anderen Land erfolgt.

 Die Kosten werden bis zu der Höhe • 
erstattet, in der sie auch für eine entspre-
chende Behandlung im Inland übernom-
men würden.

 Sie können den Gesundheitsdienstleister • 
(Arzt, Klinik, usw.) frei wählen, unabhängig 
davon, ob öffentlich oder privat.

 Einige Behandlungen (bestimmte statio-• 
näre oder hochspezialisierte Leistungen) 
müssen Sie möglicherweise von Ihrer 
Krankenversicherung vorab genehmigen 
lassen.

 Wenn Sie in Ihrem Versicherungsland eine • 
medizinisch nicht zu vertretende Wartezeit 
in Kauf nehmen müssten, muss die Aus-
landsbehandlung genehmigt werden. In 
diesem Fall haben Sie unter Umständen 
sogar einen höheren Erstattungsanspruch 
für Ihre Behandlungskosten.

Weitere Informationen über diese Rechte finden Sie unter: 
www.europa.eu/youreurope.

Der Gesundheitsdienstleister, den Sie für 
die Behandlung gewählt haben, muss Sie 
über die in Frage kommenden Behand-
lungsmöglichkeiten aufklären. Er muss 
Sie über Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards dieser Behandlungen informieren 
(unter anderem auch über seine Zulas-
sung oder Registrierung und darüber, wel-
che Haftpflichtversicherungen bestehen). 
Er muss Ihnen klare Preisinformationen 
geben, damit Sie im Voraus wissen, wel-
che Kosten auf Sie zukommen. Schließ-
lich muss er Ihnen auch eine Kopie des 
Behandlungsprotokolls aushändigen.

Interessiert?

Das EU-Recht verpflichtet Krankenversiche-
rer, Gesundheitsbehörden und Gesundheits-
dienstleister, Sie bei der Wahrnehmung die-
ser Rechte zu unterstützen:

In dem Land, in dem Sie 
versichert sind

Ihr Versicherungsland ist für die finanziellen 
Aspekte Ihrer Auslandsbehandlung zuständig 
(sofern Sie einen Anspruch auf Erstattung der 
Kosten haben). Außerdem muss es eine ange-
messene medizinische Versorgung vor und nach 
der Behandlung im Ausland gewährleisten.

Ihr Versicherungsland wird eine oder mehrere 
Kontaktstellen eingerichtet haben, bei denen 
Sie nähere Informationen über Ihre Rechte 
erhalten, unter anderem über die Gesund-
heitsleistungen, auf die Sie Anspruch haben. 
Bei den Kontaktstellen erfahren Sie auch, ob 
Sie die Behandlung vorab genehmigen las-
sen müssen und wie Sie Beschwerde einle-
gen können, wenn Sie der Meinung sind, dass 
man Ihnen Ihre Rechte vorenthalten hat.

Das Gesundheitssystem Ihres Versi-
cherungslandes muss Ihnen eine Ko-
pie Ihrer Patientenakte für die Behand-
lung im Ausland aushändigen. Nach 
Abschluss der Auslandsbehandlung muss 
es die gleiche Nachbehandlung gewähr-
leisten wie bei einer Behandlung im Inland.

In dem Land, in dem Sie sich 
behandeln lassen möchten

Wenn Sie sich in einem anderen EU-Land 
behandeln lassen, haben Sie dieselben Rechte 
wie Bürger dieses Landes. Für die Behandlung 
gelten die dortigen Vorschriften und Standards.

Auch das Land, in dem Sie sich behandeln 
lassen möchten, wird eine oder mehrere 

Kontaktstellen eingerichtet haben, die Sie 
über die dortigen Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards aufklären können, und darü-
ber, wie die Gesundheitsdienstleister beauf-
sichtigt werden und welche Vorschriften für 
sie gelten. Die Kontaktstellen können Ihnen 
Auskunft darüber geben, ob der Gesund-
heitsdienstleister, den Sie gewählt haben, 
die betreffende Behandlung vornehmen 
darf. Und sie können Ihnen die Rechte von 
Patienten im Land, in dem die Behandlung 
erfolgt, erläutern.
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